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Suggestion for amendment of Article : 14

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Die Mitgliedstaaten unterstützen die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv

und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität. Sie enthalten sich jeder

Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit schaden könnte.

Die Union verfügt über die Zuständigkeit zur Erarbeitung und Verwirklichung einer

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Explanation (if any) :

Titel III der Verfassung ist den Zuständigkeiten der Union gewidmet. Diese Bestimmung beschreibt
jedoch keine Zuständigkeit der Union sondern Pflichten der Mitgliedstaaten. Artikel 14 ist deshalb
als Zuständigkeit der Union zu formulieren.

Die Unionszuständigkeit im Bereich der GASP trägt besonderen Charakter. Sie beinhaltet
Zuständigkeiten verschiedener Zuständigkeitsarten. Sie kann deshalb nicht einheitlich einer
Zuständigkeitsart zugeordnet werden. Die Zuordnung der einzelnen Unionszuständigkeiten im
Rahmen der GASP zu den jeweiligen Zuständigkeitsarten kann erst im Teil II der Verfassung
erfolgen.

Im übrigen wird hier die Formulierung des Präsidiums aus Art. 10 Absatz 4 wieder aufgegriffen,
der sich seinerseits an Art. 11 Absatz 1 EUV anlehnt.


